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► Nr.  VO/2025/14067-01
öffentlich

Lübeck, 08.04.2025
Antrag eines Ausschuss-Mitgliedes

Verantwortliche Bereiche:
Geschäftsstelle der CDU-Fraktion

Bearbeitung: Susanne Schaefer (E-Mail: info@cdu-fraktion-luebeck.de Telefon: 122-1060)

AM Jens Zimmermann (CDU), AM Judith Balke (Bü90/DIE GRÜ-
NEN), AM Daniel Kerlin (FD - Antrag zu: Ergebnisse des Arbeits-
kreises "Kinder- und Jugendbeteiligung in Lübeck" für institutiona-
lisierte Beteiligung
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

10.04.2025 Jugendhilfeausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Antrag:

Zu den Ergebnissen des Arbeitskreises "Kinder- und Jugendbeteiligung in Lübeck" für institu-
tionalisierte Beteiligung und dem daraus hervorgegangenen Eckpunktepapier wird die Ver-
waltung wie folgt beauftragt.

 Herstellung der haushalterischen Ordnung. Der Personalkostenaufwand ist kosten-
neutral oder über eingeworbene Drittmittel umzusetzen, beispielsweise über Förder-
mittel aus Stiftungen oder durch finanzielle Ressourcen aus der Partnerschaft für De-
mokratie. In diesem Zusammenhang sind ebenfalls auch bestehende personelle Res-
sourcen in allen Fachbereichen zu berücksichtigen, die bisher für die Aufgaben und 
Belange der gesetzlich vorgeschriebenen Jugendbeteiligung eingesetzt waren und die 
durch die geplante Konzentrierung auf den FB 4 nun teilweise oder komplett hierfür 
genutzt werden können.

 Die Verwaltung wird beauftragt, eine Wahlordnung zu erarbeiten und dem JHA und 
der BÜ zur Genehmigung vorzulegen. Die Verwaltung klärt die Umsetzung der Wahl-
organisation und -durchführung wie im Konzept erarbeitet und legt die Ergebnisse 
dem JHA und der Verwaltung zur Entscheidung vor.

 Die Verwaltung wird beauftragt, ein Interessensbekundungsverfahrens zur Vergabe 
der pädagogischen Begleitung an einen anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 
durchzuführen, inklusive Erstellung eines pädagogischen Konzepts. Das Ergebnis ist 
dem JHA und der BÜ vor Vergabe zur Genehmigung vorzulegen. Die Veröffentlichung 
des Interessenbekundungsverfahrens ist für das erste Vierteljahr 2026 anzustreben.

 Die Verwaltung wird beauftragt, eine Satzung und Geschäftsordnung zu erstellen und 
dem JHA und der BÜ zur Genehmigung vorzulegen.

 Die erste Wahl des Jugendbeirats soll im Herbst 2027 durchgeführt werden. Alle not-
wendigen Planungen und Vorbereitungen sind darauf auszurichten.
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Begründung:
Erfolgt mündlich.

Anlagen:

Ausschussmitglied
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